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Information nach Artikel 13 und 14 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Vergabe- und Ausschreibungsverfahren 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person / Leitung) 

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten: 

Gemeinde Poing 
Rathausstraße 3 
88586 Poing 
Telefon: +49 8121 9794-0 
E-Mail: post@poing.de  
Thomas Stark 

actago GmbH 
Straubinger Straße 7 
94405 Landau a.d.Isar 
Telefon: +49 9951 99990-20 
E-Mail: datenschutz@poing.de  

Stand: Juni 2022 
 

Ihre Daten werden zu folgendem Zwecke erhoben: 
 Durchführung von Vergabeverfahren und Ausschreibungen nach den einschlägigen Vergabebestimmungen 

 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
 Art. 6 Abs. 1 lit. a) – e) DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 BayDSG 
 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
 Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeverordnung (UVgV) 
 Vertrags- und Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) 
 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 

 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 Print- und Digitalmedien im Rahmen des Vergabeverfahrens (insbes. Bayer. Staatsanzeiger und EU-Amtsblatt) 
 beauftragte Fachbüros (insbes. Architektur- und Ingenieurbüros), VOB-Stellen der Regierungen 
 Vergabekammern und evtl. zuständige Zivilgerichte 
 Referenzgeber zur Überprüfung der Referenzangaben 
 einheitliche Ansprechpartner in Bayern nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
 Ausschreibungsbüros z.B. in Form einer Rechtsanwaltskanzlei, Beratungsunternehmen und Agenturen 
 Informationen vom Auftragsberatungszentrum Bayern 
 Auftragsverarbeiter 
 
Bei allen Vergabeverfahren sind auf Verlangen der Bieter, die nicht für den Zuschlag berücksichtigt worden sind, die 
Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie der Name des erfolgreichen Bieters mitzuteilen. 

 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation: 
Es findet keine Übermittlung an Drittländer oder internationale Organisationen statt. 

 
Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 
Gemäß dem Einheitsaktenplan erfolgt bei Vergabe- und Ausschreibungsverfahren eine Löschung nach 10 Jahren. 
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Information zu Betroffenenrechten: 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO). 
 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz: 
Prof. Dr. Thomas Petri, Postfach 22 12 19, 80502 München 
Telefon: +49 89 212672-0 oder E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 
Widerrufsrecht bei Einwilligung: 
Wenn Sie in die Datenerhebung durch den oben genannten Verantwortlichen durch eine entsprechende Erklärung 
eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

 
Pflicht zur Bereitstellung der Daten: 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen. 
 
Ohne diese erhobenen Daten ist eine Teilnahme am Vergabe- und Ausschreibungsverfahren nicht möglich. 

 


